
VOLKSKAMMER 

der 

Deutschen Demokratischen Republik 

10. Wahlperiode 

Drucksache Nr. 95 a 

Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Bauwesen, Städtebau und 

Wohnungswirtschaft 

vom 12. Juli 1990 

zum 

Antrag 

des Ministerrates der 

Deutschen Demoratischen Republik 

vom 20. Juni 1990 

(Drucksache Nr. 95) 

Die Volkskammer wolle beschließen: 

Gesetz 

über die Inkraftsetzung des Gesetzes über 

das Schornsteinfegerwesen (Schornsteinfegergesetz) 

der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen 

Demokratischen Republik 

vom 

in der Fassung der Drucksache Nr. 95 mit dem in der Anlage 
aufgeführten Veränderungen.  

Dr. König 
Vorsitzender 



Anlage zur 
Drucksache Nr. 95 a  

Änderungsvorschläge zum Gesetz über die Inkraftsetzung 

des Gesetzes über das Schornsteinfegerwesen (Schornsteinfeger-

gesetz) der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demo-
kratischen Republik vom ... 

3 (3) erhält die folgende Fassung: 

"Anstelle der im Schornsteinfegergesetz verwendeten Aufgaben-
zuordnungen und Fachbegriffe sind die entsprechenden Institu-
tionen und Bezeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik 
aufzuführen." 

§ 5 erhält einen Absatz 4 in folgender Fassung: 

(4) Im § 4 (2) Nummer 2 wird anstelle der Begriffe "deutsche 
Staatsangehörige" der Begriff "Bürger" eingesetzt. 


